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Gegenständlich soll untersucht werden, welche Regeln 
rücksichtlich der Erhebung von Mautabgaben für die 
Passage durch Meerengen galten, ehe die Genfer 
Konvention über die Territorialsee bzw. die UNCLOS in 
Kraft getreten sind.

1
 

Bei COLOMBOS
2
 ��nden wir zu den Sund-Zöllen, was folgt: 

 
Die darin genannten Verträge sahen an Einschlägigem 
vor, was folgt: 
Artikel III des Friedens von Bromsebroo

3
 lautet: 

 
Das darin gelegene Anerkenntnis durch Schweden des 
Rechts Dänemarks auf Erhebung der Zölle ist 
unverkennbar, wenn sich auch ersteres von ihnen 
ausnehmen lässt. 
Artikel VI der Allianz von Kopenhagen

4
 lautet: 

 
1
 Zur heutigen Rechtslage siehe: LAMBAUER, Zum Recht der Erhebung von 

Gebühren für die Passage von Meerengen (2026). 
2
 International Law of the Sea

4
, London (1059), 171. 

3
 Geschlossen unter der Vermittlung des Königs von Frankreich zwischen 

dem König von Dänemark und dem König von Schweden, unter dessen 
Krone insbesondere Finland, Estland und Livland, am 13. August 1645; in 
LEONARD, Recueil des Traitez, V, Paris (1693). 
4
 Geschlossen zwischen dem König von Dänemark und dem König von 

Frankreich, am 25. November 1645; ebd. (FN 3). 

 
Auch Frankreich hat das Recht somit anerkannt. Dies ist 
bestätigt im Artikel VII des Handelsvertrags von 
Kopenhagen

5
, der da lautet: 

 
sowie im Artikel 4 des Handels- und Schifffahrtsvertrages 
von Kopenhagen

6
 aus 1742, der da lautet: 

 
In der Sund-Konvention

7
 aus 1857 schließlich  

 

5
 Geschlossen am 14. Februar 1663 zu Paris zwischen dem König von 

Dänemark und dem König von Frankreich; in ebd. (FN 3). 
6
 Geschlossen am 23. August 1742, in Kopenhagen, zwischen dem König 

von Frankreich und dem König von Dänemark; in DE CLERC, Recueil, I, 46. 
7
 Geschlossen zwischen den im obigen Zitat wiedergegebenen Mächten 

am 14. März 1857, in Kopenhagen; in MARTENS/SAMWER, N.R.G., XVI/2, 
345. 
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liegt in der Tat das bei COLOMBOS erwähnte Anerkenntnis 
des Gebühren-Rechts, hinsichtlich dessen die 
Vertragsparteien dieser Konvention lediglich begünstigt 
sein sollten, weswegen die USA ihr nicht beitraten. 
Kurze Zeit später, nicht wie Colombos sagt, 1858, sondern 
bereits 1857, kam es zur Vereinbarung

8
 zwischen der USA 

und dem König von Dänemark, deren Artikel I lautet, wie 
folgt: 

 
8
 Vom 11. April 1857; in MALLOY, Treaties etc. in Force, Vol. I, Washington 

(1910), 380. 

 
Indem sich die USA hier begünstigen lassen, erkennen sie 
das grundsätzliche Recht an, solche Gebühren 
einzuheben. 
Eine solche Begünstigung wäre heute zufolge des, nach 
dem Grundsatz der souveränen Gleichheit und der 
vielfach geltenden Meistbegünstigung geltenden 
Gleichbehandlungsgebots nicht mehr möglich. 
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